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Kundmachung
betreffmd die

AllSßlidc kr nWa Prot-MMchlliirta.
Mit Genehmigungde- k. k. Statthalters im VrzherzogtumeÖsterreichunter derEnnS wird Folgendes verlautbatt:
Die am t7. März l. I . in Geltung tretenden Brot- und Mehlkarten wurden

bereits bei den Brot- und Meblkommissionenim Sinne der Verordnung deSk. k. Amtes
für VolkSernäbrung vom 16. Jänner 1018. R . G. Bl . Rr . 18, betreffenddie Herabsetzungder Mehlquote, gekürzt.

Es haben daher vom 17 . März augefangen alle Abschnitte der Best¬
und Mehlkarten ihrem Aufdrucke entsprechend znr Einlösung zu gelangen.

Die vollen Brot - und Mehlkarten haben nunmehr 10 Abschnitte lautend auf
„70 g Brot oder 50 x Medl" ; desgleichendie nicht mit dem KommissionSstempcl
versehenenTtörbrotkarten . Die mit dem KommissionsstempelversehenenStörbrorkartenbleiben ungekürzt.

Don den geminderten Brot - »nd Mehlkarten sind sämtlicheauf „70 x Brot
oder 50 § Medl" lautenden Abschnitte abgetrennt und ist deren Besitzern nur mehr
gestattet, biS auf weitere- ans den Vorräten 250 « Mehl (Mahlprodnkte)
wöchentlich für jede im Haushalte verköstigtePerson zu verwenden.

Bon sämtlichen8 Juuggesellenkarte » wurden je 5 auf „70 e Brot " lautendeAbschnitteabgetrennt.

Die städtischen Mchlabgabestellen »ud die Mehlabgabestcllen der Kon-
somentenvereinigmigen werden biemit verpflichtet, wöchentlich fiir je 5 auf „ 7t » »
Brot oder 60 « Mehl " lautende Abschnitte 260 « — ' /§ It « Mehl ( Mahl-
Produkte) zu verabfolgen. Auf 2 ' /» Abschnitte sind LL6 K — ' j« It « Mehl
(Mahlprodukte ) in der vorgeschriebenen Weise abzugeden.

Uber den Vorgang bet der Abtrennung der Abschnitte in den Mehlabgabestellen
sowie in den Kriegsküchensind besondereWeisungen an dieseergangen.

Alle Brotverkäufer werden hiemit verpflichtet, die bei ihnen znr Abtrennung
gelangendenAdschnttte lautend auf „70 g Brot oder50 x Mehl", gleichwiedie Abschnitte
lautend auf „70 g Brot " voll cinznlöscn.

In East - und Lchankgcwerbcbctricben ist fiir jede Mehlspeise nur ei»
halber Abschnitt lautend auf „ 7t » « Brot oder 50 K Mehl " bezw. auf „ 70 zx
Brot " durch einen Diagonalschnitt abzntrennen.

Wer den Bestimmungen dieser Kundmachung zuwiderbandelt wird, sofernedie
Handlung nicht einer strengeren Strafe unterliegt, von der politischenBezirkSdebörde
mit einer Geldstrafe biS zu lO.OOOKronen oder Arrest biS zu sechsMonaten bestraft.

Wird die Übertretung in Ausübung eine« Gewerbesbegangen, so kann außerdem
auf den Verlust der Gewerbeberechtigungerkannt werden.

Vom MMratc derk. k. Michshaupt- und Msidcuzftadt Wie»
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